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Nicht im Kodex abgedruckte Normtexte 

Aus dem Steiermärkischen Baugesetz, LGBl 
1995/59 idgF 

§ 1 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden 

Die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten 
der Gemeinde sind solche des eigenen 
Wirkungsbereiches. 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Gesetz 
folgende Bedeutung: 

13. Bauliche Anlage (Bauwerk): eine Anlage, die 
mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren 
fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse 
erforderlich sind. 

15. Bauwerber: eine Person, die eine 
Baubewilligung beantragt oder ein anzeigepflichtiges 
Vorhaben anzeigt; 

29. Gebäude: überdeckte, allseits oder überwiegend 
umschlossene Bauwerke 

44. Nachbar: Eigentümer oder Inhaber eines 
Baurechtes (Bauberechtigter) der an den Bauplatz 
angrenzenden Grundflächen sowie jener Grundflächen, 
die zum vorgesehenen Bauplatz in einem solchen 
räumlichen Naheverhältnis stehen, dass vom geplanten 
Bau oder dessen konsensgemäßer Benützung 
Einwirkungen auf diese Grundflächen ausgehen können, 
oder dass von seiner genehmigten gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen 
Betriebsanlage Einwirkungen auf den Bauplatz ausgehen 
können; 

48. Neubau: Herstellung einer neuen baulichen 
Anlage, die keinen Zu- oder Umbau darstellt. 

§ 19 

Baubewilligungspflichtige Vorhaben 

Bewilligungspflichtig sind folgende Vorhaben, 
sofern sich aus den §§ 20 und 21 nichts anderes ergibt: 

 1. Neu-, Zu- oder Umbauten von 
baulichen Anlagen sowie größere Renovierungen (§ 4 Z 
34a) 

 4. Einfriedungen gegen 
Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen 
sowie Stützmauern, jeweils ab einer Höhe von mehr als 
1,5 m 

§ 20 

Anzeigepflichtige Vorhaben 

Anzeigepflichtig sind folgende Vorhaben, soweit 
sich aus § 21 nichts anderes ergibt: 

 1. Neu-, Zu- oder Umbauten von 
Kleinhäusern im Bauland, wenn die Eigentümer der an 
den Bauplatz angrenzenden Grundstücke sowie jene 
Grundeigentümer, deren Grundstücke vom Bauplatz 
durch ein schmales Grundstück bis zu 6 m Breite (z. B. 
öffentliche Verkehrsfläche, privates Wegegrundstück, 
Riemenparzelle u. dgl.) getrennt sind, durch 
Unterfertigung der Baupläne ausdrücklich ihr 
Einverständnis mit dem Vorhaben erklärt haben 

§ 21 

Baubewilligungsfreie Vorhaben 

(1) Zu den baubewilligungsfreien Vorhaben gehört 
die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von: 

 1. Nebengebäuden (mit Ausnahme von 
Garagen), landesüblichen Zäunen, Folientunnel, 
Hagelnetzanlagen, Flachsilos, Beregnungsanlagen u. 
dgl., jeweils nur im Rahmen der Land- und 
Forstwirtschaft, sofern keine Nachbarrechte im Sinne des 
§ 26 Abs. 1 Z 1 und 2 berührt werden; 

 2. kleineren baulichen Anlagen 

(3) Baubewilligungsfreie Vorhaben sind vor ihrer 
Ausführung der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Die 
Mitteilung hat den Ort und eine kurze Beschreibung des 
Vorhabens zu enthalten. 

(4) Durch baubewilligungsfreie Vorhaben dürfen 
Bau- und Raumordnungsvorschriften, wie insbesondere 
festgelegte Bauflucht-, Baugrenz- und 
Straßenfluchtlinien, sowie die Vorschriften über 
Abstände nicht verletzt werden. 

 

§ 24 

Bauverhandlung 

(1) Die Behörde kann über ein Ansuchen eine 
mündliche Bauverhandlung durchführen und mehrere 
Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und 
Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Im 
Rahmen der Bauverhandlung hat ein Ortsaugenschein 
stattzufinden. 

(2) Die Behörde hat sich bei allen diesen 
Verfahrensanordnungen von Rücksichten auf möglichste 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis leiten zu lassen. 

(3) Die bei der Verhandlung aufgelegten 
Projektsunterlagen sind mit einem Sichtvermerk 
(Vidierung) zu versehen. 

(4) Benötigt ein bewilligungspflichtiges Vorhaben 
gemäß § 19 eine Genehmigung nach den 
gewerberechtlichen Vorschriften über Betriebsanlagen 
(§§ 74 ff Gewerbeordnung 1994), so soll auf Antrag des 
Bauwerbers die Bauverhandlung gleichzeitig mit der 
Verhandlung nach der Gewerbeordnung durchgeführt 
werden. 

§ 26 

Nachbarrechte 

(1) Der Nachbar kann gegen die Erteilung der 
Baubewilligung Einwendungen erheben, wenn diese sich 
auf Bauvorschriften beziehen, die nicht nur dem 
öffentlichen Interesse, sondern auch dem Interesse der 
Nachbarn dienen (subjektiv-öffentlichrechtliche 
Einwendungen). Das sind Bestimmungen über 

 1. die Übereinstimmung des Vorhabens 
mit dem Flächenwidmungsplan und einem 
Bebauungsplan, soweit damit ein Immissionsschutz 
verbunden ist 

 2. die Abstände (§ 13); 

 3. den Schallschutz (§ 77 Abs. 1) 

 4. die brandschutztechnische Ausführung 
der Außenwände von Bauwerken an der Nachbargrenze 
(§ 52 Abs. 2) 

 5. die Vermeidung einer sonstigen 
Gefährdung oder unzumutbaren Belästigung bzw. 
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unzumutbaren Beeinträchtigung (§ 57 Abs. 2, § 58, § 60 
Abs. 1, § 66 zweiter Satz und § 88) 

(3) Wird von einem Nachbarn die Verletzung eines 
Rechtes behauptet, das im Privatrecht begründet ist 
(privatrechtliche Einwendung), so hat die Behörde 
zunächst eine Einigung zu versuchen. Kommt keine 
Einigung zustande, so ist der Beteiligte mit seinen 
privatrechtlichen Einwendungen auf den ordentlichen 
Rechtsweg zu verweisen. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Aus der Steiermärkischen Gemeindeordnung, 
LGBl 1999/1 idgF 

§ 1 

Begriff und rechtliche Stellung 

(1) Das Land Steiermark gliedert sich in Gemeinden 
(Ortsgemeinden). Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft 
mit dem Recht auf Selbstverwaltung und unbeschadet 
der Bestimmung des Abs. 4 zugleich 
Verwaltungssprengel. Jedes Grundstück muß zu einer 
Gemeinde gehören. Zusammenhängende Siedlungen 
innerhalb einer Gemeinde können als Ortschaften 
bezeichnet werden, ohne daß ihnen Rechtspersönlichkeit 
zukommt. 

§ 43 

Wirkungskreis des Gemeinderates 

(1) Dem Gemeinderat obliegt die Beschlußfassung 
über alle zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
gehörigen Angelegenheiten, soweit diese nicht gesetzlich 
ausdrücklich anderen Organen der Gemeinde 
vorbehalten sind. 

§ 45 

Wirkungskreis des Bürgermeisters 

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach 
außen. Unbeschadet der Zuständigkeit der anderen 
Gemeindeorgane leitet und beaufsichtigt er die gesamte 
Verwaltung der Gemeinde. Er ist Vorstand des 
Gemeindeamtes und Vorgesetzter der 
Gemeindebediensteten. Diese sind an seine Weisungen 
gebunden. 

(2) Dem Bürgermeister obliegen: 

 a) die Vollziehung der Beschlüsse des 
Gemeinderates, des Gemeindevorstandes und der 
Verwaltungsausschüsse; 

 b) die Entscheidung und Verfügung in 
allen gemeindebehördlichen Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches, sofern hierfür gesetzlich 
nicht ein anderes Gemeindeorgan zuständig ist; 

 c) die laufende Verwaltung, insbesondere 
hinsichtlich des Gemeindeeigentums; 

 d) die Handhabung der Ortspolizei; 

 e) die Ausübung von Zwangsbefugnissen, 
sofern sie nach diesem oder anderen Gesetzen dem 
Bürgermeister vorbehalten sind; 

 j) die Besorgung der Angelegenheiten des 
übertragenen Wirkungsbereiches nach § 42. 

(3) Der Bürgermeister ist für die Erfüllung der dem 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zugehörigen 
Aufgaben dem Gemeinderat verantwortlich (§ 36). 

§ 52 

Vorsitz 

(1) Den Vorsitz im Gemeinderat und im 
Gemeindevorstand führt der Bürgermeister, bei dessen 
Verhinderung sein Stellvertreter (§ 32). 

(2) Den Vorsitz in einem Ausschuß führt dessen 
Obmann, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. 

(3) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die 
Sitzung. 

(4) Sind der Bürgermeister und die 
Vizebürgermeister bei der Beratung und 
Beschlußfassung wegen Befangenheit an der 
Vorsitzführung verhindert, hat für die Dauer dieser 
gleichzeitigen Verhinderung das an Jahren älteste 
Mitglied des Gemeinderates aus der Wahlpartei des 
ersten Vizebürgermeisters den Vorsitz zu führen. 

 

 

 

Aus dem Bundesgesetz über Eisenbahnen, 
Schienenfahrzeuge und den Verkehr auf Eisenbahnen 
(Eisenbahngesetz), BGBl I 1957/60 idgF) 

 

Begriffsbestimmungen 

Eisenbahnen 

§ 1. Eisenbahnen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind: 

 1. Öffentliche Eisenbahnen, und zwar: 

 a) Hauptbahnen; 

 b) Nebenbahnen: 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

§ 1a. Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist ein 
Eisenbahnunternehmen, das dem Bau und Betrieb von 
Haupt- und Nebenbahnen, ausgenommen solchen 
Nebenbahnen, die mit anderen Haupt- oder Nebenbahnen 
nicht vernetzt sind, dient und darüber 
verfügungsberechtigt ist. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen 

§ 1b. Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen ist ein 
Eisenbahnunternehmen, das 
Eisenbahnverkehrsleistungen auf der 
Schieneninfrastruktur von Hauptbahnen oder vernetzten 
Nebenbahnen erbringt sowie die Traktion sicherstellt. 

Öffentliche Eisenbahnen 

§ 2. Öffentliche Eisenbahnen sind solche, die dem 
allgemeinen Personen-, Reisegepäck- oder Güterverkehr 
zu dienen bestimmt sind und auf denen die Verpflichtung 
zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen nach 
Maßgabe der hiefür geltenden Rechtsvorschriften und 
der Beförderungsbedingungen besteht (öffentlicher 
Verkehr). 

 

Nicht-öffentliche Eisenbahnen 

§ 3. Nicht-öffentliche Eisenbahnen sind 
Eisenbahnen, die ein Unternehmen vornehmlich für 
eigene Zwecke betreibt (nicht-öffentlicher Verkehr). 
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Hauptbahnen, Nebenbahnen 

§ 4. (1) Hauptbahnen sind für den öffentlichen 
Verkehr bestimmte Schienenbahnen von größerer 
Verkehrsbedeutung.  

(2) Nebenbahnen sind für den öffentlichen Verkehr 
bestimmte Schienenbahnen, sofern sie nicht 
Hauptbahnen oder Straßenbahnen sind. 

Behördenzuständigkeit 

§ 12. (1) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz 
keine Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie, des Landeshauptmannes 
oder der Regulierungsbehörden ergibt, ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde als Behörde zuständig für: 

 1. alle Angelegenheiten der nicht-
öffentlichen Eisenbahnen einschließlich des Verkehrs auf 
nicht-öffentlichen Eisenbahnen; 

(2) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz keine 
Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie oder der 
Regulierungsbehörden ergibt, ist der Landeshauptmann 
als Behörde zuständig für: 

 1. alle Angelegenheiten der Nebenbahnen 
einschließlich des Verkehrs auf nicht vernetzten 
Nebenbahnen; 

 3. die Entscheidung über Anträge auf 
Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung; 

 4. die Entscheidung über Anträge auf 
Erteilung der Bauartgenehmigung für 
Schienenfahrzeuge; 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie ist als Behörde zuständig für: 

 1. alle Angelegenheiten der Hauptbahnen; 

 2. folgende Angelegenheiten von 
vernetzten Nebenbahnen: 

 a) die Entscheidung über Anträge nach §§ 
14a, 14c, 14d, § 21a Abs. 3, § 25 und § 28 Abs. 1; 

 3. folgende Angelegenheiten von nicht 
vernetzten Nebenbahnen: 

 a) die Entscheidung über Anträge nach §§ 
14a, 14c, 14d und § 28 Abs. 1; 

 c) Vorlage des Sicherheitsberichtes 
gemäß § 39d; 

 6. die Entscheidung über Anträge auf 
Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung, 
über Anträge nach § 31g und über Anträge auf Erteilung 
der Betriebsbewilligung, jeweils für Eisenbahnanlagen; 

(4) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist, 
kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie den örtlich zuständigen Landeshauptmann 
im Einzelfall zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und 
Befugnisse ermächtigen, insbesondere 

 1. zur Durchführung des 
Baugenehmigungsverfahrens; 

 2. zur Durchführung des 
Betriebsbewilligungsverfahrens; 

Anrainerbestimmungen 

Bauverbotsbereich 

§ 42. (1) Bei Hauptbahnen, Nebenbahnen und nicht-
öffentlichen Eisenbahnen ist die Errichtung bahnfremder 
Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu zwölf Meter 
von der Mitte des äußersten Gleises, bei Bahnhöfen 
innerhalb der Bahnhofsgrenze und bis zu zwölf Meter 
von dieser, verboten (Bauverbotsbereich). 

(3) Die Behörde kann Ausnahmen von den 
Bestimmungen der Abs. 1 und 2 erteilen, soweit dies mit 
den öffentlichen Verkehrsinteressen zu vereinbaren ist. 
Eine solche Bewilligung ist nicht erforderlich, wenn es 
über die Errichtung der bahnfremden Anlagen zwischen 
dem Eisenbahnunternehmen und dem Anrainer zu einer 
Einigung gekommen ist. 

---------------------------------------------------------- 

Aus dem Bundesgesetz zur Neuordnung der 
Rechtsverhältnisse der Österreichischen 
Bundesbahnen (Bundesbahngesetz), BGBl 1992/825 
idgF 

§ 6. Aufgabe der ÖBB-Personenverkehr AG ist 
insbesondere die Beförderung von Personen, 
einschließlich der Erbringung gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen, sowie die Herstellung und das Betreiben 
aller hiezu notwendigen Einrichtungen und die 
Besorgung aller damit zusammenhängenden oder 

dadurch veranlassten Geschäfte (zB der Erwerb von 
Beteiligungen) sowie vor allem das Führen eines 
öffentlichen Personenverkehrs auf Grund von Tarifen 
und Fahrplänen. 

§ 31. Aufgabe der ÖBB-Infrastruktur AG ist 
insbesondere die eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens, in dem eine 
bedarfsgerechte und sichere Schieneninfrastruktur 
(einschließlich Hochleistungsstrecken) geplant, gebaut, 
instandgehalten (d. i. Wartung, Inspektion, Entstörung, 
Instandsetzung und Reinvestition), bereitgestellt und 
betrieben wird; weiters können auch Verschubleistungen 
erbracht werden. 

--------------------------------------------------------------- 

Aus dem Strafgesetzbuch, BGBl 1974/60 idgF 

Körperverletzung 

§ 83. (1) Wer einen anderen am Körper verletzt oder 
an der Gesundheit schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen anderen am 
Körper mißhandelt und dadurch fahrlässig verletzt oder 
an der Gesundheit schädigt. 

Raufhandel 

§ 91. (1) Wer an einer Schlägerei tätlich teilnimmt, 
ist schon wegen dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen, wenn die Schlägerei eine 
schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) eines anderen 
verursacht, wenn sie aber den Tod eines anderen 
verursacht, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. 

(2) Wer an einem Angriff mehrerer tätlich 
teilnimmt, ist schon wegen dieser Teilnahme mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, wenn der Angriff 
eine Körperverletzung eines anderen verursacht, wenn er 
aber eine schwere Körperverletzung eines anderen 
verursacht, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wenn er den Tod 
eines anderen verursacht, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren. 


